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Motion | «Kein vollständiger Digitalzwang in der Verwaltung» 
 

 
Der Regierungsrat wird beauftragt, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit in 
der kantonalen Verwaltung Thurgau kein vollständiger Digitalzwang besteht. Dies be-
trifft vor allem das Zustellen und Erhalten von Dokumenten an und aus der Verwaltung. 
 
Begründung 
 
Die Digitalisierung erleichtert uns in vielen Bereichen den Alltag. Jedoch darf es nicht in 
einem reinen Zwang münden. Das eine sollte das andere nicht komplett ausschliessen. 
Viele Menschen, ob Jung oder Alt schätzen es, einen Antrag oder ein Formular auch  
weiterhin auf physischem Wege einreichen zu können. Wir stellen vermehrt einen rein 
digitalen Weg der Ämter fest. Dieser Trend verstärkt und verselbständigt sich.   
 
Die Gründe können vielseitig sein. In einer modernen Gesellschaft sollte ein duales 
System weiterhin Platz haben und nicht auf einem reinen Digitalzwang basieren. 
 
Diese Motion richtet sich nicht gegen eine digitale Verwaltung, sondern gegen eine Ein-
bahnpolitik, bei welcher es kein Zurück mehr gibt. So verlangen wir, dass eine gesetzli-
che Grundlage geschaffen wird, dass es den Menschen in unserem Kanton auch wei-
terhin möglich sein soll, Schriftstücke wie Formulare den Ämtern physisch einreichen 
und empfangen zu können. Ob auf dem Postweg, vor Ort via Briefkasten oder persön-
lich. Es ist wichtig, dass sich niemand in der Gesellschaft abgehängt fühlt.  
 
Es sollen alle Menschen, egal ob sie digital affin sind oder nicht, die Möglichkeit haben, 
mit Ämtern zu korrespondieren und die Anliegen und Wünsche auch ausserhalb einer 
Online-Lösung an die entsprechenden Personen eingeben zu können. 
 

Es soll nicht sein, dass Stellvertreterinnen und Stellvertreter (z.B. Kindern, Nachbarn, 
Bekannte) diesen Austausch mit Ämtern für die Betroffenen erledigen müssen. Es soll 
auch kein natürlicher Zwang bestehen, dass jeder Privathaushalt online-mässig an das 
Netz angeschlossen sein muss, um mit der Verwaltung zu korrespondieren.  Eine tele-
fonische Erreichbarkeit muss gewährleistet werden.  
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Die Gewährleistung von analogen Zustellmöglichkeiten hilft auch in Krisenzeiten wie ei-
nem Digital-Blackout und stellt ein physisches Backup-System sicher.  
 
 
Amriswil, 18.06.2025 
 
 
 
 
 
Robin Spiri Kenny Greber Peter Bühler Jürg Wiesli 

 
 
 
Marcel Preiss 
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Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Motion 
 

 
 
  

Name / Vorname 
(in Blockschrift) 

Unterschrift 
Name / Vorname 
(in Blockschrift) 

Unterschrift 

1  26  

2  27  

3  28  

4  29  

5  30  

6  31  

7  32  

8  33  

9  34  

10  35  

11  36  

12  37  

13  38  

14  39  

15  40  

16  41  

17  42  

18  43  

19  44  

20  45  

21  46  

22  47  

23  48  

24  49  

25  50  
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Name / Vorname 
(in Blockschrift) 

Unterschrift 

51  76  

52  77  

53  78  

54  79  

55  80  

56  81  

57  82  

58  83  

59  84  

60  85  

61  86  

62  87  

63  88  

64  89  

65  90  

66  91  

67  92  

68  93  

69  94  

70  95  

71  96  

72  97  

73  98  

74  99  

75  100  

 


